
— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht die Klägerin drei Klagegründe 
geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeits
grundsatz 

Nach Auffassung der Klägerin verstoße der angefochtene Be
schluss gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, da die Un
tersagung der Härtefallzuteilung von Emissionszertifikaten im 
Hinblick auf das von der Beklagten formulierte Ziel fehlerhaft 
sei und zudem völlig außer Verhältnis stehe zum Nachteil, der 
der Klägerin dadurch entstehe. Hilfsweise wird an dieser Stelle 
vorgetragen, dass der Beschluss 2011/278/EU ( 1 ) europa
rechtswidrig und nichtig sei. 

2. Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip 

Im Rahmen dieses Klagegrundes macht die Klägerin geltend, 
dass der angefochtene Beschluss das Subsidiaritätsprinzip 
verletze, wonach sich das Tätigwerden der Europäischen 
Union auf das erforderliche Maß beschränken müsse. Anders 
als die Beklagte meine, sei den Mitgliedstaaten ein (wenn 
auch eingeschränktes) Recht zum Erlass von Zuteilungs
regeln verblieben. Zu den Regelungen, deren Erlasszustän
digkeit den Mitgliedstaaten verblieben sei, würden Härtefall
regelungen wie die nach § 9 Abs. 5 des deutschen Treib
hausgas-Emissionshandelsgesetzes gehören. 

3. Dritter Klagegrund: Verstoß gegen Grundrechte 

An dieser Stelle trägt die Klägerin vor, dass der angefochtene 
Beschluss in ihre Grundrechte auf unternehmerische Freiheit, 
Berufsfreiheit und Eigentum eingreife, ohne dass diese Ein
griffe durch eine von der Europäischen Union anerkannte, 
dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung oder zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten anderer gerechtfertigt seien. 

( 1 ) 2011/278/EU: Beschluss der Kommission vom 27. April 2011 zur 
Festlegung EU-weiter Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der 
kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Artikel 10a 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 2772) 
(ABl. L 130, S. 1). 

Klage, eingereicht am 22. November 2013 — Pell Amar 
Cosmetics/HABM — Alva Management (Pell amar dr. 

Ionescu — Calinesti) 

(Rechtssache T-621/13) 

(2014/C 31/25) 

Sprache der Klageschrift: Rumänisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Pell Amar Cosmetics SRL (Băile, Rumänien) (Prozess
bevollmächtigte: E. Grecu, avocat) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Alva Ma
nagement GmbH (Icking, Deutschland) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) in der Sache R 388/2013-4 aufzuheben; 

— dem Beklagten und der anderen Beteiligten im Verfahren vor 
der Beschwerdekammer die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke in den Farben schwarz 
und weiß mit dem Wortbestandteil „Pell amar dr. Ionescu — 
Calinesti“ — Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 10 109 981. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Andere Beteiligte im Verfahren vor der Be
schwerdekammer. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: „PERLAMAR“ als eingetragene Gemeinschaftswortmarke 
Nr. 6 645 071, eingetragene deutsche Wortmarke Nr. 
1 161 287 und eingetragene internationale Wortmarken Nrn. 
588 232 und 657 169. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
teilweise stattgegeben. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de.
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Klagegründe: fehlerhafte Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b 
der Verordnung Nr. 207/2009 des Rates, da zwischen der be
troffenen Gemeinschaftsmarke und der im Widerspruchsverfah
ren geltend gemachten Marke keine Verwechslungsgefahr 
bestehe. 

Klage, eingereicht am 28. November 2013 — Molda/ 
Kommission 

(Rechtssache T-629/13) 

(2014/C 31/26) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: Molda AG (Dahlenburg, Deutschland) (Prozessbevoll
mächtigte: Rechtsanwälte I. Zenke, M. Vollmer, C. Telschow 
und A. Schulze) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss 2013/448/EU der Europäischen Kommission 
vom 5. September 2013 über nationale Umsetzungsmaß
nahmen für die übergangsweise kostenlose Zuteilung von 
Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß Art. 11 Abs. 3 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates für nichtig zu erklären, soweit darin in Art. 
1 Abs. 1 eine Härtefallzuteilung für die Klägerin für die 
dritte Handelsperiode des Emissionshandels 2013 bis 2020 
nach § 9 Abs. 5 des deutschen Treibhausgas-Emissionshan
delsgesetzes abgelehnt wird; 

— der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht die Klägerin vier Klagegründe 
geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeits
grundsatz 

Nach Auffassung der Klägerin verstoße der angefochtene Be
schluss gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, da die Un
tersagung der Härtefallzuteilung von Emissionszertifikaten im 
Hinblick auf das von der Beklagten formulierte Ziel fehlerhaft 
sei und zudem völlig außer Verhältnis stehe zum Nachteil, der 
der Klägerin dadurch entstehe. Hilfsweise wird an dieser Stelle 
vorgetragen, dass der Beschluss 2011/278/EU ( 1 ) europa
rechtswidrig und nichtig sei. 

2. Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen das Subsidiaritätsprinzip 

Im Rahmen dieses Klagegrundes macht die Klägerin geltend, 
dass der angefochtene Beschluss das Subsidiaritätsprinzip 
verletze, wonach sich das Tätigwerden der Europäischen 
Union auf das erforderliche Maß beschränken müsse. Anders 
als die Beklagte meine, sei den Mitgliedstaaten ein (wenn 
auch eingeschränktes) Recht zum Erlass von Zuteilungs
regeln verblieben. Zu den Regelungen, deren Erlasszustän
digkeit den Mitgliedstaaten verblieben sei, würden Härtefall
regelungen wie die nach § 9 Abs. 5 des deutschen Treib
hausgas-Emissionshandelsgesetzes gehören. 

3. Dritter Klagegrund: Verstoß gegen europäische Beihilferecht 

Die Klägerin macht im Rahmen dieses Klagegrundes geltend, 
dass der angefochtene Beschluss gegen Grundregeln des eu
ropäischen Beihilfenrechts verstoße, wonach Unternehmen, 
die in finanzielle Notlage geraten sind und die einen nach
haltigen Sanierungsplan umsetzen, anerkanntermaßen finan
ziellen Beistand im Form einer Umstrukturierungsbeihilfe 
erhalten dürften. Solche Beihilfen dürfe die Beklagte nicht 
untersagen. 

4. Vierter Klagegrund: Verstoß gegen Grundrechte 

An dieser Stelle trägt die Klägerin vor, dass der angefochtene 
Beschluss in ihre Grundrechte auf unternehmerische Freiheit, 
Berufsfreiheit und Eigentum eingreife, ohne dass diese Ein
griffe durch eine von der Europäischen Union anerkannte, 
dem Gemeinwohl dienende Zielsetzung oder zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten anderer gerechtfertigt seien. 

( 1 ) 2011/278/EU: Beschluss der Kommission vom 27. April 2011 zur 
Festlegung EU-weiter Übergangsvorschriften zur Harmonisierung der 
kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten gemäß Artikel 10a 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2011) 2772) 
(ABl. L 130, S. 1). 

Klage, eingereicht am 28. November 2013 — DK Recycling 
und Roheisen/Kommission 

(Rechtssache T-630/13) 

(2014/C 31/27) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisburg, 
Deutschland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. Alten
schmidt)
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